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Rosendahl (Wasserverbandsgebühren) 
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Bezug:  
 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. IX/583 als Anlage I beigefügte Neufassung der Satzung zur 
Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde 
Rosendahl (Wasserverbandsgebühren) wird beschlossen. Eine Ausfertigung ist dem Ori-
ginalprotokoll als Anlage beizufügen. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Durch die Änderung des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) vom 16.07.2016 
ist eine Neufassung der bisherigen Satzung über die Erhebung von Gebühren für Um-
lagen der Wasser- und Bodenverbände und für sonstige Kosten der Gewässerunter-
haltung (Wasserverbandsgebühren) in der Gemeinde Rosendahl erforderlich. Gleich-
zeitig erfolgt die Anpassung an die Mustersatzung über die Erhebung einer Gewäs-
serunterhaltungsgebühr nach § 64 LWG NRW. 
 
Die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für Gewässer II. Ordnung richtet sich nach § 
64 Absatz 1 LWG NRW (Landeswassergesetz). 
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Bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes - jeweils getrennt für jeden Wasser- 
und Bodenverband - auf die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet  

a) tragen danach die Eigentümer der versiegelten Flächen 90 Prozent und die Eigen-
tümer der übrigen Flächen 10 Prozent der Kosten, 

b) wird die bisherige Unterscheidung zwischen sonstigen Flächen und Waldflächen  
aufgehoben, 

c)  gehören zukünftig zum umlagefähigen Aufwand auch die Personal- und Verwaltungs-
kosten. 
 
 

 

Durch die neue Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 
63 LWG NRW in der Gemeinde Rosendahl vom (Entwurf) wird dieser gesetzlichen 
Regelung Rechnung getragen. 
 
Wie auch in der Vergangenheit erfolgt die Erhebung der Gebühren zeitversetzt, d.h. 
umgelegt wird der Aufwand des jeweils vorletzten Jahres. Im Jahr 2018 hat somit die 
Umlegung des Aufwandes 2016 zu erfolgen. 

 
Gemäß § 2 der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 
LWG NRW legt die Gemeinde den Aufwand und die Kosten für die Gewässerunterhal-
tung auf die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet um. 
 
Die Gebührensätze in § 6 der Satzung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert. Die Kal-

kulationsunterlagen sind dieser Vorlage als Anlage II beigefügt. 
 
Danach ergeben sich folgende jährlichen Gebührensätze je Hektar: 
 

WBV                  Flächenart  
 versiegelt übrige Flächen  

a) Dinkel    

2018 209,19 € 1,06 €  
(2017) (30,73 €) (7,68 €)  

    
b) Mittlere Berkel    

2018 128,38 € 1,05 €  
(2017) (29,06 €) (7,27 €)  

    
c) Untere Berkel    

2018 575,61 € 1,91 €  
(2017) (61,20 €) (15,30 €)  

    
d) Vechte    

            2018 180,57 € 1,15 €  
(2017) (33,93 €) (8,48 €)  
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Die Umstellung der Gebühr auf die neue Rechtslage führt zu folgenden Veranlagungen: 
 

Beispiel 1: (Innenbereich) 
 
WBV Mittlere Berkel: Grundstücksgröße 537 m² 
 

Flächenart Größe Gebührensatz Differenz 

 in ha bisher Gebühr neu Gebühr  

versiegelt 0,0226 29,06 € 0,66 
€/ha 

128,38 € 2,90 €/ha 2,24 €/ha 

übrige 0,0311 7,27 € 0,22 
€/ha 

1,05 € 0,03 €/ha 0,19 €/ha 

Gesamt 0,0537  0,88 

€/ha 

 2,93 €/ha 2,05 €/ha 

 

Beispiel 2: (Außenbereich) 
 
WBV Vechte: Grundstücksgröße 19.433 m² 
 

Flächenart Größe Gebührensatz Differenz 

 in ha bisher Gebühr neu Gebühr  

versiegelt 0,8688 29,06 € 25,25 €/ha 128,38 € 111,54 €/ha 86,29 €/ha 

übrige 17,4416 7,27 € 126,80 €/ha 1,05 € 18,31 €/ha -108,49 €/ha 

Gesamt 18,3104  152,05 €/ha  129,85 €/ha -22,20 €/ha 

 
 
 

Dieser Vorlage ist als Anlage III eine Synopse der Änderungen und als Anlage I der Ent-
wurf der Neufassung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung ge-
mäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde Rosendahl (Wasserverbandsgebühren) beigefügt. 
 
 
 
Im Auftrage:    Im Auftrage:            Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
         Berger 
Produktverantwortliche 

             Nürenberg 
             Kämmerin 

Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage   I - Entwurf der Neufassung der Satzung 
Anlage  II - Gebührenkalkulation 2018 
Anlage III - Synopse  
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